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Betreuungspflichten des Maklers
Maklervertrag als Dauer- oder Wiederkehrschuldverhältnis

Jürgen Evers

In der Praxis stellt sich Maklern die Fra-
ge, ob sie die Betreuung ihres Kunden auch oh-
ne ein ausdrückliches Leistungsversprechen 
auf Dauer schulden oder lediglich von Fall zu 
Fall. In der Tat wird teilweise vertreten,1 dass 
der Versicherungsmaklervertrag nicht stets 
als Dauerschuldverhältnis zu qualifizieren sei. 
Herrschend ist allerdings die Ansicht,2 dass die 
geschuldete Leistung sich nicht in der einma-
ligen Bemühung um die Beschaffung des Ver-
sicherungsschutzes erschöpfe.

Einigkeit besteht darüber, dass der Makler-
vertrag ein Dauerschuldverhältnis ist, wenn 
der Makler dem Versicherungsnehmer aus-
drücklich oder konkludent für die Laufzeit 
des Vertrages die Wahrnehmung der Versiche-
rungsinteressen hinsichtlich der vertragsge-
genständlichen Risiken versprochen hat. Was 
aber gilt, wenn weder die ständige Betrauung 
mit der Vermittlung von Versicherungen noch 
eine dauerhafte Wahrnehmung der Interes-
sen des Versicherungsnehmers versprochen 
werden? Dazu wäre  die Interessenlage sämt-
licher Beteiligter zu analysieren. Sie umfasst 
damit auch die Interessen des Versicherers. 
Denn der Makler, der die Courtage vom Ver-
sicherer erhält, steht in  einem Doppelrechts-
verhältnis zum Ver sicherungsnehmer und 
zum Ver sicherer.

Das Interesse des Maklers erschöpft sich 
regelmäßig nicht darin, eine einmalige Cour-
tage zu erwirtschaften, sondern über die ge-
samte Dauer des vermittelten Vertrages Cour-
tagen zu erhalten. Andererseits ist er bestrebt, 
den Umfang seiner Pflichten auf das unbe-
dingt Erforderliche zu beschränken, um sein 
Haftungs risiko zu minimieren. Der Ver-
sicherungsnehmer bedient sich des Versiche-
rungsmaklers anstelle eines Vertreters des Ver-
sicherers, um sicherzustellen, dass seine Versi-
cherungsinteressen wahrgenommen werden, 
und zwar auch über den Vertragsabschluss 
hinaus. Ein Versicherungsnehmer beauftragt 
einen Versicherungsmakler, damit dieser ihm 
auch für die Abwicklung, Anpassung und Er-
neuerung des zu beschaffenden Versicherungs-
schutzes zur Verfügung steht. Ein Versicherer 
ordnet Verträge von einem Versicherungsmak-
ler dessen Bestand zu. Mittel, aus denen Be-
treuungsleistungen des eigenen Außendiens-
tes vergütet werden könnten, sind regelmäßig 
nicht kalkuliert. 

Erhält der Makler mit der laufenden Cour-
tage auf Dauer mithin auch Anteile der Prämie, 
die der Versicherer für die Betreuung des Ver-

sicherungsvertrages kalkuliert hat, erscheint 
fraglich, warum ein Wiederkehrschuldverhält-
nis anzunehmen sein soll, bei dem der Ver-
sicherungsnehmer den Makler immer wie-
der neu davon überzeugen müsste, bezogen 
auf den Versicherungsvertrag weitere Betreu-
ungsaufträge zu akzeptieren. Lehnt der Mak-
ler ab, würde der Versicherungsnehmer mög-
licherweise weder von diesem noch vom Ver-
sicherer betreut. Denn der Versicherer könnte 
den Standpunkt einnehmen, dass er eine ver-
tragsbegleitende Beratung nach § 6 Abs. 6, 2. 
Var. Abs. 4 VVG nicht Schulde, weil es sich um 
einen maklervermittelten Vertrag handele.3

Redlicherweise kann der Versicherungs-
makler vom Versicherungsnehmer nicht er-
warten, dass dieser im Ungewissen darüber 
ist, ob er etwaige Betreuungsaufträge an-
nimmt oder nicht. Denn einerseits entspricht 
es nahezu einhelliger Auffassung, dass die ab 
dem 2. Versicherungsjahr gewährte Courtage 
Betreuungsentgelte enthält.4 Andererseits hat 
der Versicherungsnehmer ein Interesse an der 
dauerhaften Bereitstellung von Betreuungska-
pazitäten. Und schließlich hat der Versicherer 
zur Finanzierung der laufenden Betreuung 
auch Anteile der Prämie kalkuliert, die dem 
Makler mit der Courtage zufließen. 

Was gilt für Versicherungen gegen Ein-
malbeitrag, die ausschließlich mit einer erst-
jährigen Abschlusscourtage vergütet werden. 
Auch insoweit hat der Versicherungsnehmer 
ein schutzwürdiges Interesse daran, in Scha-
dens- oder Leistungsfällen betreut zu werden. 
Jedoch steht ihm kein gesetzlicher Betreuungs-

anspruch gegen den Versicherer nach § 6 Abs. 4 
VVG zu. Zumindest, wenn die Einmalcourta-
ge nach den über die Laufzeit des Vertrages zu 
entrichtenden Beiträgen bemessen ist, enthält 
sie auch Entgelte für die laufende Betreuung. 
Diese dauerhafte Beratungspflicht kann der 
Makler in einem formularmäßigen Makler-
vertrag auch nicht wirksam abbedingen. Denn 
der Auftraggeber kann sich im Streitfall da - 
rauf berufen, dass die Klausel ihn unangemes-
sen benachteilige.5
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